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Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Inge Aures SPD
vom 16.01.2012 

Pädagogische Betreuung für Schüler aus Familien mit 
Migrationshintergrund

Eine maßgebliche Zielsetzung in Bayern muss die optimale 
Integration von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit 
Migrationshintergrund sein.

Als eine Grundvoraussetzung hierzu wurde die Beherr-
schung der deutschen Sprache definiert.

Diesbezüglich gibt es an bayerischen Schulen immer wieder 
Hinweise auf Verbesserungspotenziale.

Bei der Beantwortung der folgenden Fragen ist die Verwen-
dung des Begriffes „Migrationshintergrund“ jeweils nach 
der Definition des Statistischen Bundesamtes und der Lan-
desämter zugrunde zu legen.

Ich frage die Staatsregierung:

1. Wie viele Kinder und Jugendliche mit Migrationshinter-
grund besuchen im Schuljahr 2011/2012 die bayerischen 
Schulen, aufgeschlüsselt nach Regierungsbezirken, 
Landkreisen, kreisfreien Städten, Städten, Gemeinden 
und den jeweiligen Schularten und Jahrgängen? 

2. Wie viele der unter 1. genannten Kinder und Jugend-
lichen, aufgeschlüsselt nach Regierungsbezirken, Land-
kreisen, kreisfreien Städten, Städten, Gemeinden und den 
jeweiligen Schularten und Jahrgängen, beherrschen die 
deutsche Sprache nicht ausreichend genug, um vollum-
fänglich am angebotenen Schulunterricht teilnehmen zu 
können?

3. In welchen der unter 1. und 2. genannten Schulen werden 
Sonderunterrichte für die unter 1. und 2. aufgeführten 
Kinder und Jugendlichen mit dem Ziel des Erlernens der 
deutschen Sprache angeboten?

4. Wie viele Pädagogen sind an den unter 1. und 2. aufge-
führten Schulen ausschließlich für den unter 3. genann-
ten Sonderunterricht abgestellt, aufgeschlüsselt nach den 
einzelnen Schulen?

5. Wie viele Unterrichtseinheiten werden von den unter 4. 
aufgeführten Lehrkräften im Fach Deutsch für Kinder und 
Jugendliche mit Migrationshintergrund, aufgeschlüsselt 
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nach Regierungsbezirken, Landkreisen, kreisfreien Städ-
ten, Städten, Gemeinden und den verschiedenen Schular-
ten und Jahrgängen, angeboten?

6. Werden zusätzliche Maßnahmen an den unter 1. und 2. 
aufgeführten Schulen für die Kinder und Jugendlichen 
zur Integration und Förderung angeboten? Wenn ja, wel-
che und in welchem Umfang an der jeweiligen Schule?

Antwort
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
vom 23.02.2012

Zu 1.:
In der Bevölkerungsstatistik werden zu den Menschen mit 
Migrationshintergrund die nach 1949 auf das heutige Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten sowie alle 
in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutsch-
land als Deutsche Geborene mit zumindest einem zugewan-
derten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Eltern-
teil gezählt.

In der amtlichen Schulstatistik werden gemäß Art. 85 Abs. 1 
des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen (BayEUG) jedoch keine Merkmale zu Staatsan-
gehörigkeit oder Geburtsland der Elternteile erfasst, sodass 
die oben genannte Definition des Migrationshintergrunds in 
der Schulstatistik keine Anwendung findet.
Die in der Schulstatistik länderübergreifend einheitlich 
vereinbarte Definition für den Migrationshintergrund von 
Schülerinnen und Schülern stützt sich auf die drei Merk-
male „Staatsangehörigkeit“, „Verkehrssprache in der Fami-
lie“ und „Geburtsland“. Ein Migrationshintergrund liegt bei 
einem Schüler (aus schulstatistischer Sicht) dann vor, wenn 
mindestens eines der drei Merkmale in nichtdeutscher Aus-
prägung vorliegt, wenn also in dessen Familie eine nicht-
deutsche Verkehrssprache gesprochen wird, er im Ausland 
geboren wurde und/oder eine nichtdeutsche Staatsangehö-
rigkeit hat.

Im Bereich der beruflichen Schulen wird bei den Schülern 
das Merkmal „Verkehrssprache in der Familie“ jedoch nicht 
erfasst, so dass für diesen Bereich keine Angaben zu Schü-
lerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund gemacht 
werden können.
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Zudem wird darauf hingewiesen, dass die geforderten An-
gaben zu den Schülerinnen und Schülern mit Migrationshin-
tergrund für das Schuljahr 2011/2012 derzeit auf Basis der 
Amtlichen Schuldaten, die zum Stichtag 01.10.2011 für den 
allgemeinbildenden Bereich bzw. zum Stichtag 20.10.2011 
für den Bereich der beruflichen Schulen erhoben werden, 
noch nicht gemacht werden können. Bevor für das Schul-
jahr 2011/2012 belastbare Aussagen aus dem Datenbestand 
abgeleitet werden können, durchläuft dieser zeitaufwendige 
Plausibilisierungsprozesse, die erst im Frühjahr 2012 end-
gültig abgeschlossen sein werden. Aus diesem Grund erfolgt 
die Beantwortung der Anfrage auf der Basis der Amtlichen 
Schuldaten für das Schuljahr 2010/2011.

In der Anfrage werden zudem Angaben zur Zahl der Mig-
ranten nach Schularten bis auf die Ebene der Städte und Ge-
meinden gewünscht. Bei so detaillierten Angaben könnten 
in zahlreichen Fällen Rückschlüsse auf Einzelschulen gezo-
gen werden. Dem Bayerischen Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus kommt jedoch im Rahmen der staatlichen 
Schulaufsicht nach Art. 111 BayEUG die besondere Verant-
wortung zu, Einzelschulen vor einer Beeinträchtigung ihrer 
Erziehungs- und Unterrichtsarbeit durch Veröffentlichungen 
sensibler statistischer Daten auf Schulebene zu schützen. 
So könnten Tabellen zu Übertritts-, Abschluss-, Nichtver-
setzten-, Wiederholer-, Ausländer- oder, wie in der Anfrage 
erbeten, Migrantenquoten, die ein unmittelbares Ranking 
einzelner Schulen nach diesen statistischen Indikatoren ent-
halten oder ermöglichen, unter Umständen großen Druck 
auf einzelne Schulen entstehen lassen, ohne dabei jedoch die 
genauen Voraussetzungen und Einflussfaktoren vor Ort in 
die Betrachtung einbeziehen zu können. Angaben zu Mig-
rantenquoten, die Rückschlüsse auf Einzelschulen ermög-
lichen, werden aus diesen Gründen auf Ebene der Städte und 
Gemeinden nicht ausgewiesen.

Die Ausweisung der Zahl der Migranten sowie die jewei-
ligen Anteile an der Schülerschaft insgesamt sind auf Ebene 
der Regierungsbezirke der anliegenden Tabelle 1 a. und auf 
Ebene der Landkreise der Tabelle 1 b. zu entnehmen. In den 
Fällen, bei denen dennoch Rückschlüsse auf Einzelschulen 
gezogen werden könnten, unterbleiben die Angaben.

Zu 2.:
In den Amtlichen Schuldaten werden keine Merkmale zum 
Sprachstand der Schülerinnen und Schüler erhoben. Daher 
können diesbezüglich keine statistischen Angaben gemacht 
werden. Die geforderten Daten müssten eigens an den ein-
zelnen Schulen abgefragt werden, was für diese einen unver-

tretbar hohen Verwaltungsaufwand bedeuten würde. Von ei-
ner solchen gesonderten Erhebung wurde daher abgesehen.
Gleichwohl lassen die Daten zur Schuleinschreibung für das 
Schuljahr 2010/2011 eine Einordnung der Relationen zu:
Zum Schuljahr 2010/2011 mussten lediglich 47 Kinder 
gemäß Art. 37 a Abs. 3 BayEUG zurückgestellt und zum 
Besuch eines Vorkurses verpflichtet werden. An der Schu-
leinschreibung teilgenommen hatten rund 21.000 Kinder 
mit Migrationshintergrund, d. h. nur rund 0,22 % hatten im 
Vorschulalter keinen Vorkurs besucht und bei der Schulein-
schreibung keine ausreichenden Deutschkenntnisse.

Zu 3.:
Die anliegende Tabelle 2 stellt die Zahl der Volksschulen 
nach Landkreisen dar, die im Schuljahr 2010/2011 zusätz-
liche Unterrichtsangebote für Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund anbieten.

Darüber hinaus wird in allen Jahrgangsstufen der Grund- und 
Mittel-/Hauptschulen die Schülerhöchstzahl 25 pro Klasse 
eingehalten, wenn der Anteil der Schüler mit Migrationshin-
tergrund mehr als 50 % beträgt. Insgesamt wurden dafür im 
Schuljahr 2010/2011 401 zusätzliche Klassen errichtet.

Zu 4.:
Weit über 700 Vollzeitstellen stehen insgesamt zur Verfü-
gung, um Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinter-
grund sprachlich zu fördern. Dabei ist diese Vollzeitstunden-
zahl auf wesentlich mehr „Köpfe“ verteilt, da die einzelnen 
Lehrkräfte, die eine Zusatzausbildung oder eine Fortbildung 
im Fach Deutsch als Zweitsprache absolviert haben, in der 
Regel als Klassenlehrkräfte im Bereich der Grund- und Mit-
telschulen bzw. als Fachlehrkräfte im Bereich der Realschu-
len und Gymnasien tätig sind, nicht aber ausschließlich die 
Förderung in der deutschen Sprache übernehmen.
So wurden zum Beispiel auch für die 401 zusätzlichen Klas-
sen, die zugunsten einer Verminderung der Klassenstärken 
(vgl. Frage 3) eingerichtet wurden, insgesamt 411 Lehrkräfte 
zusätzlich für die Klassenführung eingesetzt.

Zu 5. und 6.:
Tabelle 2 weist die zusätzlichen Unterrichtsangebote für 
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund nach 
Landkreisen aus. Erfasst sind hier die Maßnahmen „Vor-
kurse“, „Deutschförderklasse“, „Deutschförderkurse“ und 
„Übergangsklasse“. Eine weiter differenzierte Darstellung 
der Unterrichtseinheiten bzw. Unterrichtsstunden ist auf der 
Basis der Amtlichen Schuldaten nicht möglich.



Drucksache 16/11629 Bayerischer Landtag  ·  16. Wahlperiode Seite 3 



Seite 4 Bayerischer Landtag  ·  16. Wahlperiode Drucksache 16/11629 



Drucksache 16/11629 Bayerischer Landtag  ·  16. Wahlperiode Seite 5 



Seite 6 Bayerischer Landtag  ·  16. Wahlperiode Drucksache 16/11629 



Drucksache 16/11629 Bayerischer Landtag  ·  16. Wahlperiode Seite 7 



Seite 8 Bayerischer Landtag  ·  16. Wahlperiode Drucksache 16/11629 



Drucksache 16/11629 Bayerischer Landtag  ·  16. Wahlperiode Seite 9 



Seite 10 Bayerischer Landtag  ·  16. Wahlperiode Drucksache 16/11629 


